
 
 

 
 

 

 
 

      Satzung über die 2. Bebauungsplanänderung 
      „Kohllhalde III“ 
      in Gammertingen 

 
 
                 -Entwurf- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund von § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) i. V. m. § 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBL. S. 582 ber. 698), mit den jeweils gültigen 
Änderungen hat der Gemeinderat der Stadt Gammertingen in öffentlicher Sitzung 
am xx.xx.xxxx folgende Satzung beschlossen: 

 

 
 

§ 1 
 
Die 2. Bebauungsplanänderung „Kohlhalde III“ in Gammertingen wird als Satzung 

beschlossen. 
 

 
 

§ 2 
 
Die Satzung besteht aus dem Deckblatt zur 2. Bebauungsplanänderung 

„Kohlhalde IIIl“ vom 04.09.1017. Der Bebauungsplanänderung wird eine 

Begründung beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein. 
 

 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB in Kraft. 

 

 
 
 

Gammertingen, den ___________ 

 
 
 

Holger Jerg 
Bürgermeister 


